
 
 

Notifikationsbitte von Johann Diedrich v. Rennenkampff 
im Rechtsstreit wider die 

verwitwete Frau von Tiesenhausen, geborene von Bistram 
betreffend die Finn- Wesenbergsche Grenzsache. 

 
 

Unterthänigste Notifications-Bitte für General Major Johann Diedrich Edler von Rennenkampff 
wider die verwittwete Frau Landräthin Baronne von Tiesenhausen geborene Gerdrutha Wilhelmina 
von Bistram. 

Producirt, den 9. Februar 1764. 

Term. [...], den 25. Februar 1764. 

 

 

Allerdurchlauchtigste Großmächtigste, Große Frau und Kayserin, Catharina Alexiewna, Selbstherr-
scherin des ganzen Rußlandes, Allergnädigste Frau! 

Bey diesem Erlauchten Hochpreißlichen Kayserlichen Oberlandgericht ist die Finn-Wesenbergsche 
Grentz-Sache per Appellationem pendent worden, welche aber durch die notorische Krankheit, darauf 
auch erfolgten Tode meines Antecessoris Matrimonii, weiland wohlseeligen Herrn General Majors 
Baron von Albedyll Excellence nicht zum Urteil instruiret werden könne. Wann mir nun an der Ab-
machung dieser Sache ein großes gelegen, dahero solche Fortsetzung gesonnen bin: Daß von dieser 
meiner Intention aber Appellantisches Theil vorher eine Nachricht erlange, erfordert die rechtliche 
Nothdurft. Zu dem Ende flehe dann auch Allergnädigste Frau! Ew. Kayserliche Majesté Erlauchtes 
Hochpreisliches Oberlandgerichts ich demütigst an: 

Nicht nur diese meiner Gesinnung der verwittweten Frau Landräthin Baronne von Tiesenhausen 
gebohrene Gerdrutha Wilhelmina von Bistram als Appellantin bekannt zu machen, sondern auch einen 
kurtzen Termin zu Fortsetzung dieser Sache gerechtest zu prafigiren.  

Für welche rechtliche Erhörung in aller Treue ersterbe. Ew. Kayserlichen Majesté demütigster 
Knecht Johann Diedrich Edler von Rennenkampff, per Mandatar. Dorsch conc.  
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